Wahlprüfsteine DRB 

1. Arbeitsbelastung

DIE LINKE.NRW teilt die Forderung des DRB zur 1:1 Umsetzung der Pebb§i- Berechnungen. 

2. Amtsangemessene Besoldung

Aus Sicht der LINKEN haben sowohl die rot-grüne Minderheitsregierung als auch die schwarz-gelbe Vorgängerregierung den Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes und der Justiz falsche Versprechungen gemacht. Mit der LINKEN wäre in der vergangenen Legislaturperiode eine Rücknahme der Weihnachtsgeldabsenkung möglich gewesen. Wir setzen uns auch weiterhin für eine amtsangemessene Besoldung der RichterInnen und StaatsanwältInnen ein. 

3. Nachwuchsförderung

DIE LINKE. NRW fordert mit dem DRB die Abschaffung des Einstiegsgehalts für BerufsanfängerInnen. Ziel muss es bleiben, die geeignetsten BewerberInnen bei angemessener Besoldung für die verantwortungsvollen Tätigkeiten zu gewinnen. 

4. Aufwertung der Amtsgerichte und Aufwertung der GL-Stellen bei der StA

DIE LINKE.NRW teilt die Auffassung des DRB. An Amtsgerichten müssen mehr Beförderungsstellen eingerichtet werden. Gruppenleiterstellen bei Staatsanwaltschaften müssen ebenfalls erhöht werden, um Aufstiegschancen zu gewährleisten.

5. Unabhängigkeit der Fachgerichtsbarkeiten

Für DIE LINKE.NRW steht der Erhalt der Fachgerichtsbarkeiten nicht zur Disposition. Fachgerichtsbarkeiten sind gerade wegen der Komplexität der dort anhängigen Materien eingerichtet worden. 

Exemplarisch hat die Landtagsfraktion in der 15. Legislaturperiode eine angemessene Personalausstattung der Fachgerichtsbarkeiten am Beispiel der Sozialgerichtsbarkeit in einem Haushaltsantrag gefordert. Dabei wurden die Pebb§i- Zahlen zu Grunde gelegt. 

6. Mitbestimmung

DIE LINKE.NRW hat maßgeblich zum Gelingen des Landespersonalvertretungsgesetzes beigetragen. Das LRiStAG sollte sich bei Mitbestimmungsrechten am neuen LPVG orientieren und auch auf den richterlichen Dienst erweitert werden. 

7. Selbstverwaltung der Justiz

DIE LINKE setzt sich auf Bundes- und Länderebene für die Selbstverwaltung der Justiz ein. Daher teilen wir die Forderung des DRB in vollem Umfang.
